
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2013/9/26 2010/07/0219
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.2013

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AWG 2002 §33b Abs10;

B-VG Art131 Abs2;

VwGG §47 Abs4;

Rechtssatz

Die Beschwerdebefugnis des Bundesministers nach § 33b Abs. 10 WRG 1959 ist ein Fall der sogenannten

Amtsbeschwerde nach Art. 131 Abs. 2 B-VG, daher >ndet nach § 47 Abs. 4 VwGG für ihn kein Aufwandersatz statt. Ein

diesbezüglicher Kostenantrag ist zurückzuweisen (vgl. E 22. März 2012, 2010/07/0150).
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